
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richtlinien für die Bezuschussung von Konfi-Freizeiten 
 

1. Der Kirchenkreis unterstützt KonfirmandInnenfreizeiten finanziell, 
wenn bei der Abrechnung einer Freizeit mit religiösem Schwerpunkt 
ein Programm oder ein Tagesablaufplan vorliegt und sie 
mehrtägig mit Übernachtung in einer anderen Gemeinde stattfindet. 
 

2. Maßnahmen, die über das Ev. Jugendpfarramt abgerechnet werden 
(wie z.B. Mitarbeiterschulungen, Maßnahmen zur 
kulturellen/politischen Bildung etc.) erhalten vom Kirchenkreis 
keinen Zuschuss. 
 

3. Eine finanzielle Unterstützung durch den Kirchenkreis wird gewährt, 
wenn die Bildungseinheiten bei einer solchen Maßnahme mindestens 
6 Stunden pro Tag betragen. An- und Abreisetag mit 
Bildungseinheiten können als ein gemeinsamer Tag zählen, wenn die 
Bildungseinheiten einen Umfang von insgesamt 6 Stunden erreichen. 
 

4. Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt nach Abschluss der Maßnahme 
und nach Vorlage des vollständig ausgefüllten Antrags 
(Formblatt), Teilnehmerliste und einem Programm bzw. 
Tagesablaufplan. 
 

5. Der zugesicherte Zuschuss für Teilnehmende und ehrenamtlich 
Mitarbeitende beträgt 10,00 € pro Tag. 
 

6. Die Anträge können nur bearbeitet werden, wenn sie bis spätestens 
6 Wochen nach Beendigung der Maßnahme dem Kirchenkreis 
vorliegen. 

 
 
 
Beschlossen im KSV 
 
 


